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$"(���Bundesgesetz: Halbleiterschutzgesetz-Novelle 1996
(NR: GP XX RV 51 AB 237 S. 36. BR: AB 5253 S. 616.)
[CELEX-Nr.: 387L0054]

$")���Bundesgesetz: Änderung des Außenhandelsgesetzes 1995
(NR: GP XX RV 90 AB 240 S. 36. BR: AB 5256 S. 616.)

$# ���Bundesgesetz: Änderung des Akkreditierungsgesetzes (AkkG)
(NR: GP XX IA 185/A AB 244 S. 36. BR: 5219 AB 5260 S. 616.)

$#!���Bundesgesetz: Änderung der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung, der Wirtschaftstreu-
händer-Berufsordnungs-Novelle 1982 und des Wirtschaftstreuhänder-
Kammergesetzes
(NR: GP XX IA 251/A AB 247 S. 36. BR: 5220 AB 5261 S. 616.)
[CELEX-Nr.: 378L0660]

$#"���Bundesgesetz: Besondere Förderungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU-
Förderungsgesetz)
(NR: GP XX IA 184/A AB 248 S. 36. BR: 5221 AB 5262 S. 616.)

$"(��Bundesgesetz, mit dem das Halbleiterschutzgesetz geändert wird und die Kundma-
chung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten vom 11. September 1989
betreffend Gegenseitigkeit nach dem Halbleiterschutzgesetz gegenüber Belgien, der Bun-
desrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland,
Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Schweden, Spanien und den Vereinig-

ten Staaten von Amerika aufgehoben wird (Halbleiterschutzgesetz-Novelle 1996)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Änderung des Halbleiterschutzgesetzes

Das Halbleiterschutzgesetz, BGBl. Nr. 372/1988, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 3 lautet:

„(3) Kann der nach Abs. 1 oder 2 Anspruchsberechtigte seinen Anspruch mangels Vorliegen der
Voraussetzungen nach § 5 nicht geltend machen, so steht der Anspruch, wenn die Topographie zuvor
noch nicht oder nur vertraulich geschäftlich verwertet worden ist, demjenigen zu, der

1. die Topographie zuerst in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nicht nur vertraulich ge-
schäftlich verwertet hat, und

2. vom Anspruchsberechtigten die ausschließliche Zustimmung erhalten hat, die Topographie im
gesamten Geltungsgebiet des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nicht nur
vertraulich geschäftlich zu verwerten.

Mit der Geltendmachung dieses Anspruches durch Anmeldung erlischt der auf Abs. 1 und 2 gestützte
Anspruch.“

2. § 5 lautet:

„§ 5. (1) Der Anspruch auf Halbleiterschutz (§ 3) kann nur von
1. natürlichen Personen, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder

eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind oder
die ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in einem dieser Staaten haben, sowie

2. juristischen Personen, die eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche
Niederlassung oder Handelsniederlassung in einem dieser Staaten haben,
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geltend gemacht werden. Den juristischen Personen nach Z 2 sind Gesellschaften gleichgestellt, die nach
dem auf sie anwendbaren Recht Träger von Rechten und Pflichten sein können, ohne juristische Personen
zu sein.

(2) Andere können den Anspruch auf Halbleiterschutz nur geltend machen, wenn
1. sie hiezu auf Grund eines völkerrechtlichen Vertrages oder auf Grund des Rechtes der Europäi-

schen Gemeinschaft berechtigt sind, oder
2. der Staat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in dem sie ihren gewöhnlichen Aufent-

haltsort oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche Niederlassung
oder Handelsniederlassung haben, den gemäß Abs. 1 Berechtigten gleichen Schutz gewährt, und
die Gegenseitigkeit durch eine vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Bun-
desgesetzblatt zu verlautbarende Kundmachung festgestellt worden ist.“

3. Nach § 6 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Das ausschließliche Recht gemäß Abs. 1 Z 2 erstreckt sich nicht auf Handlungen, welche vor-
genommen werden, wenn die Topographie oder das Halbleitererzeugnis bereits von dem zur Erteilung
der Zustimmung für das Inverkehrbringen Berechtigten selbst oder mit seiner Zustimmung in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist.“

4. § 7 lautet:

„§ 7. Die Wirkung des Halbleiterschutzrechtes tritt gegenüber demjenigen nicht ein, der ein Halb-
leitererzeugnis erwirbt, ohne zu wissen oder wissen zu müssen, daß es eine geschützte Topographie ent-
hält; sobald er weiß oder wissen muß, daß die Topographie durch ein Halbleiterschutzrecht geschützt ist,
muß er dem Schutzrechtsinhaber auf dessen Verlangen für die weitere geschäftliche Verwertung des
vorher erworbenen Halbleitererzeugnisses ein Entgelt bezahlen, das einer angemessenen Lizenzgebühr
entspricht. Der Schutzrechtsinhaber hat Anspruch auf Rechnungslegung nach § 151 des Patentgesetzes
1970, BGBl. Nr. 259.“

5. § 18 Abs. 2 lautet:

„(2) In Akten, die eingetragene Halbleiterschutzrechte betreffen, kann – ausgenommen Beratungs-
protokolle und nur den inneren Geschäftsgang betreffende Aktenteile – vorbehaltlich der nachfolgenden
Bestimmungen jedermann Einsicht nehmen. Dieser Einsicht unterliegen auch die bei der Anmeldung
gemäß § 9 Abs. 2 Z 2 vorgelegten Unterlagen und das gegebenenfalls vorgelegte Halbleitererzeugnis
selbst, allerdings mit der Maßgabe, daß Einsicht in Unterlagen, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse
enthalten und vom Anmelder bei der Anmeldung als solche gekennzeichnet worden sind, nur in einem
Nichtigkeits-, Aberkennungs- oder Feststellungsverfahren auf Anordnung der Nichtigkeitsabteilung oder
in einem Rechtsstreit über die Verletzung des Halbleiterschutzrechtes auf Anordnung des Gerichtes ge-
genüber den Personen gewährt wird, die an dem Nichtigkeits-, Aberkennungs- oder Feststellungsverfah-
ren oder an dem Rechtsstreit beteiligt sind. Unterlagen, die zur Identifizierung oder Veranschaulichung
der Topographie erforderlich sind, dürfen nicht in ihrer Gesamtheit als Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nisse gekennzeichnet werden.“

6. § 21 Abs. 1 lautet:

„(1) Wer in seinem Halbleiterschutzrecht verletzt worden ist (§ 6), kann in sinngemäßer Anwendung
der §§ 147 bis 154 des Patentgesetzes 1970 auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung, an-
gemessenes Entgelt, Schadenersatz, Herausgabe der Bereicherung, angemessene Entschädigung sowie
auf Rechnungslegung klagen. Auf Unterlassung und Urteilsveröffentlichung kann auch derjenige klagen,
der eine solche Verletzung zu besorgen hat.“

Artikel II

Aufhebung einer Kundmachung

Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt die Kundmachung des Bundesministers für wirtschaft-
liche Angelegenheiten vom 11. September 1989 betreffend Gegenseitigkeit nach dem Halbleiterschutz-
gesetz gegenüber Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Groß-
britannien, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Schweden, Spanien und den Verei-
nigten Staaten von Amerika, BGBl. Nr. 494, außer Kraft.

Klestil

Vranitzky
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$")��Bundesgesetz, mit dem das Außenhandelsgesetz 1995 geändert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Außenhandelsgesetz 1995, BGBl. Nr. 172/1995, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 297/1995 wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 lautet:

„(2) Soweit unmittelbar anwendbares Recht der Europäischen Union oder völkerrechtliche Ver-
pflichtungen für bestimmte Waren Bewilligungspflichten oder Meldepflichten auch für den innergemein-
schaftlichen Handel vorsehen, ist dieses Gesetz sinngemäß anzuwenden.“

Der bisherige § 1 Abs. 2 erhält die Bezeichnung § 1 Abs. 3.

2. § 5 Abs. 4 lautet:

„(4) Zur Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen oder zur Wahrung außenpolitischer Interes-
sen hat die Bundesregierung nach Anhörung des Beirates und unter Bedachtnahme auf die Bewilligungs-
grundsätze des § 8 Abs. 1 Z 2 Rechtsgeschäfte oder Handlungen, welche die Aus- oder Einfuhr von Wa-
ren einschließlich Technologie außerhalb des Zollgebietes der Gemeinschaft zur Verbringung in ein
anderes Land zum Gegenstand haben, im Handelsverkehr mit bestimmten Staaten durch Verordnung zu
verbieten. Bei Gefahr im Verzug kann der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten aus den
gleichen Gründen ein solches Verbot im Einzelfall durch Bescheid verfügen. Bescheide, die vor einem
derartigen Verbot oder vor einem Verbot auf Grund unmittelbar anwendbaren Rechts der Europäischen
Union erlassen wurden, gelten mit dem Tag des Inkrafttretens, frühestens jedoch mit dem Tag der Kund-
machung des Verbots, als widerrufen.“

3. Im § 6 wird nach dem 2. Satz folgendes eingefügt:

„Die Kompetenz des Bundeskanzlers zur Bewilligungserteilung für Waren, die dem Sicherheitskontroll-
gesetz 1991, BGBl. Nr. 415/1992, unterliegen, bleibt unberührt, ebenso die Zuständigkeit des Bundesmi-
nisters für Gesundheit und Konsumentenschutz für radioaktive Stoffe gemäß dem Strahlenschutzgesetz,
BGBl. Nr. 227/1969, in der Fassung BGBl. Nr. 1105/1994.“

4. In § 8 Abs. 1 Z 2 wird nach dem Ausdruck „§ 5 Abs. 3“ die Wortfolge „oder der Verordnung (EG)
Nr. 3381/94 des Rates“ eingefügt.

5. § 8 Abs. 2 lautet:

„(2) Ist bei einer gemäß einer Verordnung nach § 5 Abs. 3 Z 1 oder der Verordnung (EG)
Nr. 3381/94 des Rates erforderlichen Bewilligung, insbesondere auf Grund der Warenbeschaffenheit und
des Bestimmungslandes, nicht auszuschließen, daß die Ware für die im § 5 Abs. 3 Z 1 genannten Zwecke
Verwendung findet, ist die Bewilligung zu versagen.“

6. In § 9 Abs. 2 und 5 wird nach dem Ausdruck „§ 5 Abs. 3“ die Wortfolge „oder der Verordnung
(EG) Nr. 3381/94 des Rates“ eingefügt.

7. Dem § 9 wird folgender Absatz 6 hinzugefügt:

„(6) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten wird ermächtigt, durch Verordnung
allgemeine Bewilligungen für bestimmte Länder oder Warengruppen zu erteilen, soweit dies nach un-
mittelbar anwendbarem Recht der Europäischen Union vorgesehen ist.“

8. Dem § 10 werden folgende lit. d und e hinzugefügt:

„d) im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit bei der Ausfuhrkontrolle auf Antrag für die
Einfuhr von Waren internationale Einfuhrbescheinigungen und Wareneingangsbescheinigungen
ausstellen,

e) Bestätigungen über das Nichtvorliegen einer Bewilligungspflicht oder eines Verbotes ausstel-
len.“

9. § 17 Abs. 1 lautet:

„(1) Wer, wenn auch nur fahrlässig,
1. Waren einschließlich Technologie oder Waren mit doppeltem Verwendungszweck entgegen einer

Verordnung nach § 5 Abs. 3 oder der Verordnung (EG) Nr. 3381/94 des Rates
a) ohne die erforderliche Bewilligung aus- oder einführt, oder
b) außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft ohne die erforderliche Bewilligung zur Verbrin-

gung in ein anderes Land überläßt oder die Verbringung in ein anderes Land vermittelt, oder
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c) nach erfolgter zollamtlicher Abfertigung in ein anderes als das in der Bewilligung genannte
Bestimmungsland verbringt oder an der Umleitung in ein anderes Bestimmungsland mitwirkt
oder

2. bei bewilligungspflichtigen Rechtsgeschäften oder Handlungen, die von der Z 1 erfaßte Waren
einschließlich Technologie zum Gegenstand haben,
a) einer auf Grund des § 10 lit. a erlassenen Bedingung oder Auflage zuwiderhandelt, oder
b) einen Bewilligungsbescheid zur Verwendung durch einen Nichtberechtigten entgeltlich oder

unentgeltlich überläßt oder übernimmt, oder
c) durch unrichtige oder unvollständige Angaben eine nach diesem Bundesgesetz erforderliche

Bewilligung erschleicht oder die Erlassung von Bedingungen oder Auflagen gemäß § 10 lit. a
hintanhält, oder

3. Waren mit doppeltem Verwendungszweck unter Verletzung des in Art. 4 Abs. 2 der Verordnung
(EG) Nr. 3381/94 des Rates oder des in einer gemäß § 12 erlassenen Verordnung festgelegten
Meldeverfahrens ausführt, oder

4. einem Verbot betreffend Waren mit doppeltem Verwendungszweck gemäß einer Verordnung
oder einem Bescheid gemäß § 5 Abs. 4 oder gemäß unmittelbar anwendbarem Recht der Europäi-
schen Union zuwiderhandelt,

ist vom Gericht mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
bestrafen.“

10. § 18 Abs. 1 Z 1 lautet:

„1. nach unmittelbar anwendbarem Recht der Europäischen Union oder nach diesem Bundesgesetz
bewilligungspflichtige Waren einschließlich Technologie ohne die erforderliche Bewilligung
oder gegen ein Verbot nach § 5 Abs. 4 oder nach unmittelbar anwendbarem Recht der Europäi-
schen Union aus- oder einführt oder außerhalb des Zollgebietes der Gemeinschaft befindliche
Waren einschließlich Technologie zur Verbringung in ein weiteres Land überläßt oder Waren-
lieferungen einschließlich Technologie außerhalb des Zollgebietes der Gemeinschaft zur Ver-
bringung in ein weiteres Land vermittelt, sofern der Wert der betroffenen Waren jeweils
1 Million Schilling übersteigt, oder“

Klestil

Vranitzky

$# ��Bundesgesetz, mit dem das Akkreditierungsgesetz (AkkG) geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Akkreditierungsgesetz, BGBl. Nr. 468/1992, wird wie folgt geändert:

1. § 4 lautet:

,,§ 4. Akkreditierte Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstellen sind berechtigt, im Rahmen
der Ausübung dieser Befugnis das Bundeswappen und ein bestimmtes Zeichen (Logo), das vom Bun-
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten durch Verordnung festgelegt wird, zu führen. In dieser
Verordnung kann auch die Art der Anbringung dieses Zeichens näher bestimmt werden.“

2. § 38 Z 2 entfällt.

3. Artikel V Abs. 2 lautet:

,,(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz vom 9. September 1910 betreffend das technische Untersuchungs-,
Erprobungs- und Materialprüfungswesen, RGBl. Nr. 185/1910, außer Kraft. Die nach diesem Gesetz
befristet vorgenommenen Autorisationen sind noch bis zum Ablauf ihres jeweiligen Geltungszeitraumes
gültig, unbefristete erlöschen spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. Wird jedoch
von einer Prüfstelle (Versuchsanstalt), deren Autorisation am 1. Jänner 1993 noch gültig war, bis zum
31. Oktober 1996 ein Antrag auf Akkreditierung gemäß § 9 Abs. 2 eingebracht, so behält die Autorisati-
on ihre Gültigkeit oder lebt im Umfang des letzten für diese Prüfstelle (Versuchsanstalt) ergangenen
Autorisationsbescheides wieder auf. Sie tritt mit der Entscheidung über den Antrag auf Akkreditierung
außer Kraft. Auf diese Autorisationen sind die §§ 13 Abs. 2 und 3, 14 und 15 sinngemäß anzuwenden.“

Klestil

Vranitzky
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$#!��Bundesgesetz, mit dem die Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung, die Wirtschafts-
treuhänder-Berufsordnungs-Novelle 1982 und das Wirtschaftstreuhänder-Kammergesetz

geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Die Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/1955, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 774/1992, wird wie folgt geändert:

§ 10 Abs. 2 lautet:

„(2) Zur Fachprüfung für Buchprüfer und Steuerberater ist zuzulassen, wer als Steuerberater bestellt
ist und entweder eine mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit als Steuerberater oder als Revisor
bei einem genossenschaftlichen Prüfungsverband nachweist.“

Artikel II

Die Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnungs-Novelle 1982, BGBl. Nr. 352, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 380/1986 wird wie folgt geändert:

1. Art. II Z 10 lautet:

„10. Personen, die bereits als Steuerberater bestellt wurden oder noch bestellt werden, sind im Fall
der Zulassung zu der nach den Bestimmungen der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung, BGBl.
Nr. 125/1955, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 352/1982 abzulegenden Fachprü-
fung für Buchprüfer und Steuerberater von der Hausarbeit, der Klausurarbeit aus Rechtslehre
und der mündlichen Prüfung aus dem Abgabenrecht befreit. Die mündliche Prüfung aus
Rechtslehre hat sich auf das Gesellschaftsrecht (unter besonderer Berücksichtigung des Rechts
der Kapitalgesellschaften) und auf das Insolvenzrecht zu beschränken.“

2. Art. II Z 11 lautet:

„11. Ansuchen um Zulassung zur Fachprüfung für Buchprüfer und Steuerberater sind bis spätestens
31. Dezember 1997 einzubringen.“

3. Art. II Z 12 lautet:

„12. Bewerber, die zur Fachprüfung für Buchprüfer und Steuerberater zugelassen werden, müssen
diese Prüfungen einschließlich allfälliger Wiederholungsprüfungen bis spätestens 31. Dezember
1999 ablegen, widrigenfalls die Zulassung verfällt.“

4. Art. II Z 13 lautet:

„13. Personen, die die Fachprüfung für Buchprüfer und Steuerberater bestanden haben, müssen ihre
Bestellung spätestens bis 31. Dezember 2000 beantragen. Personen ohne abgeschlossenes
Hochschulstudium gemäß § 9 der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung haben spätestens mit
dem Antrag auf Bestellung den Nachweis einer insgesamt siebenjährigen hauptberuflichen Tä-
tigkeit als Steuerberater oder als Revisor bei einem genossenschaftlichen Prüfungsverband zu
erbringen.“

5. Art. II Z 14 lautet:

„14. Ansuchen um Anerkennung als Buchprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft sind bis späte-
stens 31. Dezember 2000 einzubringen.“

Artikel III

Das Wirtschaftstreuhänder-Kammergesetz, BGBl. Nr. 20/1948, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 340/1991, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 lit. d lautet:

„d) die berufliche Weiterbildung ihrer Mitglieder und die entsprechende Heranbildung des berufli-
chen Nachwuchses zu fördern, wobei die Kammer der Wirtschaftstreuhänder zu diesem Zweck
zur Gründung und dem Betrieb von Einrichtungen und Unternehmungen berechtigt ist;“
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2. § 25 lautet:

„Ausfertigungen

§ 25. Die Art und Form von Beurkundungen der Kammerbeschlüsse und die Fertigung der Mittei-
lungen, Eingaben und sonstiger Schriftstücke der Kammer ist durch die Geschäftsordnung zu regeln.“

3. § 27 lautet:

„Aufsichtsbehörde

§ 27. (1) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder und alle ihre Einrichtungen und Unternehmungen
unterstehen der Aufsicht des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten.

(2) Angelegenheiten der Berufsausübung der Kammermitglieder auf dem Gebiet der Beratung, Ver-
tretung und Hilfeleistung in Abgabenangelegenheiten und Finanzstrafsachen unterstehen der Aufsicht des
Bundesministers für Finanzen.

(3) Die Aufsicht umfaßt die Sorge für die gesetzmäßige Führung der Geschäfte und die Aufrecht-
erhaltung des ordnungsgemäßen Ganges der Verwaltung.

(4) Die Aufsichtsbehörde ist im Rahmen ihres Aufsichtsrechtes berechtigt, Beschlüsse aufzuheben.“

Klestil

Vranitzky

$#"��Bundesgesetz über besondere Förderungen von kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU-Förderungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Zielsetzung

§ 1. (1) Aufgabe des Bundes nach diesem Bundesgesetz ist es, kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) durch die im Abs. 2 umschriebenen Förderungsmaßnahmen des Bundesministers für wirtschaftli-
che Angelegenheiten zu unterstützen.

(2) Die Förderungsmaßnahmen haben – mit dem Ziel, durch eine verstärkte Förderung der KMU das
Beschäftigungsvolumen, die Innovationskraft und die Dynamik der Wirtschaft zu erhöhen – der Siche-
rung oder Hebung der Ertragsfähigkeit (Strukturverbesserung) von bestehenden KMU durch Erleichte-
rung von Marktanpassungsmaßnahmen und von Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
sowie der Gründung von wettbewerbsfähigen KMU zu dienen.

Förderungsarten

§ 2. (1) Die Förderung kann gewährt werden durch:
1. Annuitäten-, Zinsen- und Kreditkostenzuschüsse;
2. sonstige Geldzuwendungen;
3. sonstige geldwerte Leistungen, wie Beratungen oder Serviceleistungen.

(2) Als weitere Förderungsmaßnahme steht die Übernahme von Haftungen (Bürgschaften, Garanti-
en) durch die im Bundeseigentum stehende „BÜRGES Förderungsbank des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Angelegenheiten Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, im folgenden kurz BÜRGES
genannt, nach Maßgabe ihrer rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung.

(3) Die Gewährung einer Förderung durch mehr als eine der Maßnahmen nach Abs. 1 und Abs. 2 für
dasselbe Vorhaben sowie durch gemeinsame, den Zielsetzungen dieses Gesetzes entsprechende Förde-
rungsmaßnahmen mit anderen Rechtsträgern ist zulässig.

(4) Ein Rechtsanspruch des Förderungswerbers auf Gewährung einer Förderung wird durch dieses
Bundesgesetz unmittelbar nicht begründet.

Abwicklung

§ 3. (1) Mit der Durchführung von Förderungsmaßnahmen ist mittels Vertrages eine Abwicklungs-
stelle zu betrauen. In besonders gelagerten Einzelfällen kann sich der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten die unmittelbare Durchführung der Förderungsmaßnahmen vorbehalten.
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(2) Ein solcher Vertrag hat jedenfalls zu regeln:
1. die Verpflichtung der Abwicklungsstelle, die ihr übertragenen Aufgaben nach den Bestimmungen

dieses Bundesgesetzes und den gemäß § 4 zu erlassenden Richtlinien durchzuführen;
2. die Verpflichtung der Abwicklungsstelle, ihr zur Verfügung gestellte Förderungsmittel gesondert

zu verwalten;
3. die Einfluß- und Aufsichtsrechte des Auftraggebers;
4. das Entgelt für die Abwicklungstätigkeit;
5. den wesentlichen Inhalt der Förderungsverträge mit den Förderungswerbern, die Abrechnung und

die Auszahlung der Förderungsmittel sowie die Kontrolle der Einhaltung der Förderungsverträge;
6. die Voraussetzungen für die Rückforderung der gewährten Förderungsmittel;
7. die Vertragsauflösungsgründe;
8. den Gerichtsstand.

(3) Die Abwicklungsstelle hat die ihr übertragenen Aufgaben mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmannes sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig zu führen.

(4) Die Abwicklungsstelle unterliegt hinsichtlich ihrer Tätigkeit nach diesem Bundesgesetz der
Kontrolle durch den Rechnungshof.

Richtlinien

§ 4. (1) Für die Durchführung von Förderungsmaßnahmen sind Richtlinien zu erlassen.

(2) Diese Förderungsrichtlinien haben jedenfalls Bestimmungen zu enthalten über
1. den Gegenstand der Förderung;
2. die förderbaren Kosten;
3. persönliche und sachliche Voraussetzungen für das Erlangen der Förderung;
4. Art und Ausmaß der Förderung;
5. die Höhe eines allfälligen Haftungsentgeltes;
6. das Verfahren

a) Ansuchen (Art und Umfang der erforderlichen Unterlagen)
b) Entscheidung über ein Förderungsansuchen
c) Auszahlungsmodus
d) Kontrollrechte
e) Einstellung und Rückforderung der Förderung;

7. den Gerichtsstand.

(3) Diese Richtlinien sind im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ kundzumachen. Aus besonderen in
der Eigenart der betreffenden Förderung gelegenen Gründen, insbesondere wegen des Umfanges solcher
Richtlinien, kann die Kundmachung auf den Hinweis beschränkt werden, daß Richtlinien erlassen wur-
den und wo in diese Einsicht genommen werden kann oder wo solche erhältlich sind.

Förderungsentscheidung

§ 5. (1) Die Entscheidungsbefugnis steht dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
zu, der diese Befugnis in Fällen geringer finanzieller oder sachlicher Bedeutung an die Abwicklungsstelle
delegieren kann. In diesem Fall entscheidet die Abwicklungsstelle im Namen und auf Rechnung des
Bundes. Die Förderungsentscheidung ist vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten oder
im Beauftragungsfall von der Abwicklungsstelle dem Förderungswerber in Form eines schriftlichen För-
derungsanbotes zu übermitteln. Bietet die BÜRGES eine Haftungsübernahme an, so erfolgt dies im eige-
nen Namen und auf eigene Rechnung.

(2) Zur Sicherung des durch die Förderungsmaßnahme angestrebten Erfolges sind die erforderlichen
Auflagen und Bedingungen in das Förderungsanbot aufzunehmen.

Förderungsmittel

§ 6. Die Mittel für Förderungen nach diesem Bundesgesetz werden nach Maßgabe der jeweiligen
bundesfinanzgesetzlichen Ermächtigung aufgebracht.

Haftungen

§ 7. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, sich namens des Bundes vertraglich zu
verpflichten, die BÜRGES schadlos zu halten, wenn diese aus der Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten aus
Förderungsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 2 Zahlungen zu leisten hat, soweit diese Zahlungen nicht im
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Rahmen jener Mittel Bedeckung finden, die der BÜRGES für Zahlungen zur Erfüllung von Leistungen
aus übernommenen Haftungen zur Verfügung stehen. In diesem Vertrag ist jedenfalls auf die Absätze 2
bis 5 Bedacht zu nehmen sowie Aufbau und Verwendung einer Rücklage für Schadensfälle zu regeln.

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur bis zu einem aushaf-
tenden Gesamtobligo von 7 Milliarden Schilling an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten übernehmen.

(3) Weiters darf der Bundesminister für Finanzen Verpflichtungen im Einzelfall nur bis zu einem
Obligo von 10 Millionen Schilling an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten und für eine maximale Lauf-
zeit von 20 Jahren übernehmen.

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat zur Wahrung der Rechte und Interessen des Bundes einen
Beauftragten und einen Stellvertreter des Beauftragten zu bestellen. Der Beauftragte (Stellvertreter) hat
die Voraussetzungen zur Übernahme der Verpflichtung des Bundes gemäß Abs. 1 bis 3 zu prüfen. Vor-
aussetzung für die Übernahme der Verpflichtung des Bundes ist die Zustimmung des Beauftragten
(Stellvertreters). Verweigert der Beauftragte (Stellvertreter) die Zustimmung, so kann die BÜRGES bin-
nen acht Tagen, gerechnet vom Zeitpunkt der Verweigerung der Zustimmung an, beim Bundesminister
für Finanzen die Erteilung der Zustimmung beantragen. Gleiches gilt, wenn der Beauftragte
(Stellvertreter) nicht binnen zwei Wochen ab Kenntnis des Förderungsfalles entscheidet. Wird ein solcher
Antrag nicht fristgerecht gestellt oder verweigert der Bundesminister für Finanzen die Zustimmung oder
bestätigt er die Verweigerung der Zustimmung, so darf die BÜRGES eine solche Haftung nicht über-
nehmen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Bundesminister für Finanzen nicht binnen zwei Wo-
chen nach Einlangen des Antrages der BÜRGES eine Entscheidung trifft.

(5) Dem Beauftragten und seinem Stellvertreter steht das Recht zu, in die Schriftstücke und Daten-
träger der BÜRGES Einsicht zu nehmen, soweit es für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß Abs. 4 erfor-
derlich ist. § 76 Abs. 9 BWG in der jeweils geltenden Fassung ist auf den Beauftragten (Stellvertreter)
sinngemäß anzuwenden.

(6) Auf Haftungen gemäß Abs. 1 ist § 66 Abs. 2 BHG nicht anzuwenden.

Abgaben- und Gebührenbefreiungen

§ 8. (1) Die gemäß § 7 Abs. 1 erforderlichen Rechtsgeschäfte sind von den Rechtsgebühren befreit.
Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlaßten Eingaben sind von den Stempelgebühren befreit.

(2) Grundbücherliche Eingaben und grundbücherliche Eintragungen zur pfandrechtlichen Sicher-
stellung der von der BÜRGES verbürgten oder garantierten Finanzierungen sind von den Gerichtsgebüh-
ren befreit.

Übergangsbestimmung

§ 9. Die Verpflichtung zur Schadloshaltung gemäß § 7 Abs. 1 gilt im Rahmen des in § 7 Abs. 2 vor-
gesehenen Gesamtobligos für Haftungen, die die BÜRGES vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
übernommen hat, kraft Gesetzes als übernommen.

Schlußbestimmungen

§ 10. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, sofern Abs. 2 nicht anderes bestimmt, der
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, hinsichtlich der Verträge gemäß § 3 und der Richt-
linien gemäß § 4 dieser im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen betraut.

(2) Mit der Vollziehung des § 2 Abs. 2, § 7, des § 8 Abs. 1 und des § 9 ist der Bundesminister für
Finanzen, mit der Vollziehung des § 8 Abs. 2 der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Finanzen betraut.

(3) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag, § 9 dieses Bundesgesetzes
jedoch mit 1. Jänner 1995 in Kraft.

Klestil

Vranitzky


